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auch Wiesen und Weiden, mit 100 % zugrunde 
legen. Die errechnete Preisdifferenz ist von dem 
Abnehmer durch Nachzahlung auszugleichen.

(3) Wird bei einer Prüfung durch den EVB fest- 
bestellt, daß sich die für die Festsetzung des Grund
preises maßgebenden Verhältnisse geändert haben, 
ohne daß dem EVB rechtzeitig Anzeige gemacht und 
der Grundpreis dementsprechend erhöht worden 
ist, so kann der Grundpreis unter Zugrundelegung 
der veränderten Verhältnisse vom EVB für den 
ganzen Zeitraum seit der letzten Feststellung der 
Verhältnisse nachberechnet werden. Die errechnete 
Preisdifferenz ist von dem Abnehmer durch Nach
zahlung auszugleichen.

(4) Wird die angezeigte Veränderung der Ver
hältnisse durch den EVB anerkannt, so ist sie erst
malig bei der Berechnung des Grundpreises für 
den auf die Anzeige folgenden Abrechnüngszeit- 
raum zu berücksichtigen.

(5) Kurzfristige, nicht saisonbedingte Anschluß- 
wertänderungen berechtigen nicht zur Minderung des 
Grundpreises nach dem Gewerbetarif. Erweist sich 
eine angezeigteAnschlußwertänderung als kurzfristig 
und nicht saisonbedingt sowie die dementsprechend 
gewährte Preisminderung .als unbegründet, so hat 
der Abnehmer die gewährte Preisminderung im 
folgenden Abrechnungszeitraum durch Nachzahlung 
auszugleichen.

(6) Werden nach verschiedenen Tarifen abzu
rechnende Anlagen (z. B. Haushalt und Gewerbe) 
über eine Meßeinrichtung beliefert, so ergibt sich 
der Gesamtgrundpreis aus der Summe der Grund
preise für jede einzelne Anlage.

Zu § 4 der Verordnung
§ 5

(1) Als grundpreispflichtiger Kaum eines Haus
haltes gilt ohne Rücksicht auf Vorhandensein oder 
Umfang einer elektrischen Anlage jeder bewohn
bare Raum und sonstige Haushaltsraum mit mehr 
als 6 qm Grundfläche (die Grundfläche wird bei 
Räumen mit Schrägwänden in 1,5 m Höhe über 
dem Fußboden von Putz zu Putz ermittelt) sowie 
jede Haushaltküche.

(2) Ist bei einem Haushalt mit mehreren Räumen 
kein Raum nach Abs. 1 grundpreispflichtig, so hat 
der Haushaltabnehmer den Grundpreis für einen 
Raum zu entrichten. 3

(3) Grundpreisfrei bleiben, soweit sie nicht eine 
wesentlich andere Zweckbestimmung erhalten,

a) Flure, nicht bewohnbare Dielen, offene Veran
den, Baderäume, Toiletten, Keller- und Boden
räume, Waschküchen, Bügel-, Holz-, Kohlen-, 
Heiz- und ähnliche Räume,

b) Treppenhäuser, wenn sie nicht als bewohnbare 
Räume (Wohndielen) anzusehen sind,

c) Garagen, die nicht gewerblich oder beruflich 
genutzt ^werden,

d) vieh- land- und vorratswirtschaftlich genutzte 
Räume des Haushaltes (z. B. Speicher, Vor
rats- und Futterkammern sowie Ställe mit 
nicht mehr als 50 qm Grundfläche).

(4) Dient ein bewohnbarer Raum eines Haushaltes 
ausschließlich oder gleichzeitig gewerblichen Zwek- 
ken und arbeiten darin nur Haushaltangehörige, 
so wird neben dem Grundpreis für den Raum nach 
dem Haushalttarif ein Grundpreis für Geräte und 
besondere Arbeitsleuchten nach dem Gewerbetarif 
erhoben. Auf entsprechenden Antrag des Abneh
mers kann für diesen Raum mit den darin vor
handenen Anschlußwerten vom EVB ausschließlich 
der Gewerbetarif angewandt werden.

Werden in einem bewohnbaren Raum fremde 
Arbeitskräfte beschäftigt, so kann insoweit nur der 
Gewerbetarif Anwendung finden.

Zu § 5 der Verordnung
§ 6

(1) Als ablieferungspflichtiger Abnehmer gilt der 
Abnehmer, der sowohl für Fleisch als auch für 
Milch und andere landwirtschaftliche Produkte ab
lieferungspflichtig ist.

(2) Der Bestimmung des Grundpreises wird die 
gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche einschließ
lich Pacht- und Nutzungsland (Ackerland, Wiesen, 
Weiden, Brachland, Gartenland, Weinberge, Hopfen
pflanzungen usw.) zugründe gelegt.

(3) Wiesen und Weiden sind mit 50°/o der vor
handenen Fläche grundpreispflichtig.

(4) Waldungen, Gewässer, Ödland, Heide, Almen, 
Wege u. dgl. gelten nicht als landwirtschaftliche 
Nutzfläche im Sinne des Tarifes.

§ 7
(1) Ist der Anschlußwert eines in einer Landwirt

schaft oder in dem dazugehörigen Haushalt be
triebenen Motors
bei einer landwirtschaftlichen Nutzfläche

bis 10 ha höher als 5,5 kW,
bis 25 ha höher als 7,5 kW,
bis 50 ha höher als 11 kW,
bis 100 ha höher als 15 kW, \
bis 200 ha höher als 30 kW,

über 200 ha höher als 40 kW,
so gilt der darüber liegende Teil des AnscMußwer- 
tes des Motors als Überanschlußwert.

(2) Sind mit einer Landwirtschaft Anlagen ver
bunden, die anderen beruflichen oder gewerblichen 
Zwecken dienen, so wird für diese Anlagen ein 
Grundpreis nach dem Gewerbetarif erhoben.

(3) Betreibt ein Abnehmer neben einer Gärtnerei, 
Hühnerfarm oder einer ähnlichen wirtschaftlichen 
Einheit zusätzlich eine Landwirtschaft, so gilt für 
die zusätzlich betriebene Landwirtschaft der Land
wirtschaftstarif.

(4) Werden außer dem Haushalt des landwirt
schaftlichen Abnehmers noch andere im Zusammen
hänge mit der Landwirtschaft stehende selbständige 
Haushalte mit Elektroenergie versorgt, so wird der 
Grundpreis für diese Haushalte nach dem Haus
halttarif bestimmt.


